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Spielerpassbearbeitung  
  
Ausstellung eines Spielerpasses        € 12,30 
Änderungen im Spielerpass (Namensänderung, Austausch Lichtbild, Anschriftenänderung)   €   3,70 
Vereinswechsel (Änderung der Spielberechtigung)      € 13,10 
Abmeldungen des Spielerpasses          €   7,30 
Abmeldung eines Spielerpasses der Spielklassen U14 bis U23 und  Verstorbener   kostenfrei 
 
 
 
Die Versandkosten für die Spielerpässe: 
 
1 oder 2 Spielerpässe €   1,80 
3 bis 8   Spielerpässe €   2,90 
9 bis 12   Spielerpässe €   3,60 
13 bis 20  Spielerpässe €   7,30 
 
 
 
 
Verbandsbeitrag (per anno) 
 
seit 12. November 2006 (JHV)  €   4,00 
 
 
 
 
Turnierbewilligung  
 
Erteilung einer Turnierbewilligung  € 11,00 
 
 
 
 
Mahngebühren  
 
  
für die 1.Mahnung €   3,70 
für die 2.Mahnung €   7,30 
für die 3.Mahnung € 14,50 
Zu den Mahngebühren wird das Porto hinzugerechnet! 
 
 
 
 
 
Broschüren  
 
 
 Verzeichnis der Vereinsanschriften   €   6,00 
 Statuten - Geschäftsordnung des TLEV  €   6,00 
 Ehrungsbestimmungen des TLEV  €   2,00 
 Spielordnung des TLEV    €   6,00 
 Spielordnung des BÖE   €   6,00 
 Schiedsrichterordnung des BÖE   €   6,00 
 Schiedsrichterordnung des TLEV   €   6,00 
 Regelbuch IER-ISpO   € 10,00 
 
 
 
 
 
 
 



Startgeld Höchstgrenzen   
 
Laut  ISpO (8. neubearbeitete Auflage) vom Stand 1.10.2010 gibt es bei Turnieren keine Startgeldhöchstgrenze mehr! 
 
Höchstgrenzen, gültig nur für Meisterschaften im TLEV- Bereich laut Beschluss der GV vom 6.11.2010 
 
 
Eintägige Meisterschaft für Mannschaften 
 auf Sommersportböden oder Natureis € 40,00 
 auf Kunsteis   € 60,00 
 
Zweitägige Meisterschaft für Mannschaften  
 auf Sommersportböden  € 60,00 
 auf Kunsteis   € 80,00 
 
Zielwettbewerb  je Teilnehmer   € 15,00 
Zielwettbewerb  je Teilnehmer U14  € 10,00 
   
Weitenwettbewerb je Teilnehmer  € 13,00 
 
 
 
 
Schiedsrichtergebühren  
 
 Einsatzdauer bei Meisterschaften oder Turnieren: 
 bis zu 4 Stunden   € 22,00 
 4 Stunden bis 6 Stunden  € 29,00 
 mehr als 6 Stunden   € 36,00 
 
 Prüfungsgebühren   € 25,00 
 
 
Sportförderungssiegel  (BÖE - Marken )   
 
     Sommerlaufsohlen- Marke (alle Negativlaufsohlen außer rot)    € 3,00 
     Stockkörper- Marke        € 5,00 
 
 
 
 
Verbandsstrafen   
 
Bei Nichtantreten zu Meisterschaften: 
 
 a) bei BÖE Meisterschaftsbewerben (Mannschaft) alle Klassen, € 218,00 
  plus doppeltes Nenngeld lt. Ausschreibung!  
  plus Verfahrenskosten  €   15,00 
 
 b) bei BÖE Meisterschaftsbewerben (Ziel- und Weitenbewerbe) €   73,00 
  plus doppeltes Nenngeld lt. Ausschreibung!  
  plus Verfahrenskosten  €     7,30 
 
 c) bei TLEV Meisterschaftsbewerben (Mannschaft) alle Klassen € 109,00 
  (Gebiets - und Bezirksmeisterschaften)  
  plus doppeltes Nenngeld lt. Ausschreibung!  
  plus Verfahrenskosten  €     7,30 
 
 
 d) bei TLEV Meisterschaftsbewerben (Ziel und Weitenbewerbe) €   18,20 
  (Gebiets - und Bezirksmeisterschaften)  
  plus doppeltes Nenngeld lt. Ausschreibung!  
  plus Verfahrenskosten  €     7,30 
 
 e) Mannschaften und Einzelspieler, die wegen Missachtung der Startpflicht vom Sportgericht verurteilt werden, 

steigen in die Bezirksklasse ab. 
 
 
 f)  Bei mehrmaliger Nichtbefolgung der Startpflicht innerhalb eines Spieljahres,  
  können die angeführten Geldstrafen in doppelter Höhe ausgesprochen werden. 
 
  
 
Ausschreibung unbewilligter  Wettbewerbe durch TLEV- Vereine € 100,00 
Teilnahme von Spielern an unbewilligten Wettbewerben 6 Monate Sperre 
Leitung (Wettbewerbsleiter oder Schiedsrichter) von unbewilligten Wettbewerben  6 Monate Sperre 



 
 
Nichtteilnahme an der Jahreshauptversammlung (GV-Beschluss 2007) €  50,00 
Förderungen:  
 
Bezirksförderung: 

Die Bezirke erhalten jährlich nach Eingang der Sportförderungsmittel des Landes (im Mai) pro Spielerpass in ihrem 
Bezirk 0,40 Cent aus den Landesverbandsmitteln überwiesen.   
Der Stichtag für die Festlegung der Höhe der Förderung ist der Beginn des Geschäftsjahres (der 1. Oktober, der dem 
Auszahlungstermin zuvor liegt!) 
 

Jugendförderung: (wird sofort nach Abschluss jedes Meistschaftshalbjahres ausbezahlt) 
 
 Mannschaftsbewerbe: 

Vereine, die mit Mannschaften der Spielklassen Jugend U14 – U16 – U19 an Landesmeisterschaften  teilnehmen, 
werden vom TLEV mit 110,-- € pro Antreten gefördert. 
 
Vereine, die mit Mannschaften der Spielklassen Jugend U14 – U16 – U19 an Österreichischen Meisterschaften 
oder Cups  teilnehmen, werden vom TLEV mit 75,-- € pro Antreten gefördert. 
 
Bei Auswahlmannschaften  wird der Betrag anteilsmäßig den Vereinen ausbezahlt. 
 
Einzelbewerbe (Weitenwettbewerb/Zielwettbewerb):  
Vereine, die mit EinzelspielerInnen der Spielklassen Jugend U14 – U16 – U19 an Landesmeisterschaften  
teilnehmen werden vom TLEV mit 22,-- € pro Antreten gefördert. 
(Startgeld wird vom Verein entrichtet.) 
Vereine, die mit EinzelspielerInnen der Spielklassen Jugend U14 – U16 – U19 an Österreichischen 
Meisterschaften  teilnehmen werden vom TLEV mit 22,-- € pro Tag gefördert. (Startgeld wird vom TLEV entrichtet.) 

   
 
Fahrtgeldzuschuss zu Bundesbewerben außerhalb Tirols (Österreichische Meisterschaften und Cups, Staatsliga, Bundesliga): 
  
 Mannschaften: 
 Jede teilnehmende Mannschaft wird mit 200,-- € unterstützt. 
  
 Einzelbewerbe (Weitenwettbewerb/Zielwettbewerb): 
 SpielerInnen der Spielklassen U14, U16 erhalten 40 €, 
 SpielerInnen aller anderen Spielklassen erhalten 20 €. 
 
 MehrfachstarterInnen erhalten den Fahrtgeldzuschuss nur einmal! 
 Das Startgeld wird für alle TeilnehmerInnen vom TLEV entrichtet. 
   
 
 
Funktionärsgebühren:  
 
Sitzungsgeld: 
 
 Bis 4 Stunden   22,-- € 
 4 bis 6 Stunden   26,-- € 
 Mehr als 6 Stunden   29,-- € 
 
 
Nächtigungskosten der Funktionäre:   
  

Vom Vorstand oder Präsidenten delegierte Funktionäre werden pro Nächtigung vom Verband  mit  50,-- € unterstützt. 
Geringfügige Überschreitungen können vom Vorstand genehmigt werden. 
 

Fahrkostenersatz: 
 
 Der Fahrkostenersatz für Selbstfahrer beträgt pro Kilometer   0,32 €. 
 Pro Mitfahrer erhält der Fahrer pro KIlometer  0,05 €. 
 

Funktionäre mit gleicher Fahrroute werden aufgefordert, Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Kosten zu senken. 
 
 
 
Ehrungen:  
 
Auszeichnung I (werden von den Vereinen getragen): Jubiläumsnadel, Urkunde mit Hülle  12,-- € 
 
Ersatz - Ehrennadel (alle Nadeln der Ehrungen I und II) bei Verlust       6,-- € 
 
 
  


